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Antrag 

der Abgeordneten Klaus Adelt, Natascha Kohnen, Inge Aures, Florian von Brunn, 
Annette Karl, Ruth Müller, Martina Fehlner, Volkmar Halbleib, Markus 
Rinderspacher, Florian Ritter, Arif Taşdelen, Horst Arnold, Harald Güller, 
Alexandra Hiersemann, Stefan Schuster, Doris Rauscher, Margit Wild, Michael 
Busch, Christian Flisek, Diana Stachowitz, Dr. Simone Strohmayr, Ruth 
Waldmann SPD 

Damit Kommunen besser gegen leerstehende Schrottimmobilien vorgehen kön-
nen: Neuregelung in der Bayerischen Bauordnung 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Landtag zeitnah eine Neuregelung zur Bay-
erischen Bauordnung vorzulegen, die den Kommunen beim Vorgehen gegen baufällige 
bauliche Anlagen die Möglichkeit einräumt, eine bauordnungsrechtliche Abbruch- bzw. 
Beseitigungsanordnung auszusprechen. Eine solche Regelung findet sich bereits in 
den Bauordnungen einiger anderer deutscher Bundesländer. 

 

 

Begründung: 

Viele bayerische Kommunen – gerade im ländlichen Raum – haben mit sogenannten 
Schrottimmobilien zu kämpfen. Die Städte und Gemeinden haben kaum Handhabungs-
möglichkeiten, gegen störende verfallende oder bereits verfallene Gebäude mit fehlen-
der Verwertungsmöglichkeit, die sich im privaten Besitz befinden, vorzugehen. 

In anderen Bundesländern können die unteren Bauaufsichtsbehörden einen vollständi-
gen oder teilweisen Abbruch bzw. eine Beseitigung von baulichen und sonstigen Anla-
gen anordnen, wenn kein öffentliches oder schutzwürdiges privates Interesse an ihrer 
Erhaltung vorliegt. Dabei handelt es sich um eine Spezialermächtigung wegen Baufäl-
ligkeit, die vorliegt, wenn das Gebäude nicht mehr instandgehalten werden kann, eine 
Sanierung wirtschaftlich nicht darstellbar ist oder die Immobilie endgültig nicht mehr ge-
nutzt wird. Die Kosten hat der Eigentümer zu tragen, notfalls auch via Ersatzvornahme. 

Diese Spezialermächtigungen zur Beseitigung baufälliger baulicher Anlagen gibt es in 
Brandenburg (§74 Abs. 2 Brandenburgische Bauordnung – BbgBO), Bremen (§ 79 
Abs. 2 Bremische Landesbauordnung – BremLBO), Hamburg (§ 76 Abs. 2 Hamburgi-
sche Bauordnung – HBauO), Niedersachsen (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Niedersächsische 
Bauordnung – NBauO), Rheinland-Pfalz (§ 82a Landesbauordnung Rheinland-Pfalz  
– LBauO RP), Saarland (§ 82a Landesbauordnung Saarland – LBO SL), Schleswig-
Holstein (§ 59 Abs. 2 Nr. 3 Landesbauordnung Schleswig-Holstein –LBO SH) und Thü-
ringen (§ 79 Abs. 2 Thüringer Bauordnung – ThürBO). 

In der Bayerischen Bauordnung könnte für diese Regelung zum Beispiel in Art. 76 ein 
entsprechender Zusatz eingefügt werden. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wohnen, Bau und Verkehr 

Antrag der Abgeordneten Klaus Adelt, Natascha Kohnen, Inge Aures u.a. SPD 
Drs. 18/21511 

Damit Kommunen besser gegen leerstehende Schrottimmobilien vorgehen kön-
nen: Neuregelung in der Bayerischen Bauordnung 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass der Antragstext folgende Fassung erhält: 
 
„Die Staatsregierung wird aufgefordert, im Zusammenhang mit Schrottimmobilien 
und unter dem Blickwinkel nachhaltiger Nutzung vorhandenen Gebäudebestandes 
zu prüfen, ob insbesondere im Baurecht sinnvoll Möglichkeiten geschaffen werden 
können, die Instandhaltung von Gebäuden anordnen zu können. In diesem Zu-
sammenhang ist auch eine Möglichkeit der Anordnung der Beseitigung von verfal-
lenen Gebäuden zu prüfen. Über das Ergebnis der Prüfung ist dem Landtag zeit-
nah zu berichten." 

Berichterstatterin: Natascha Kohnen 
Mitberichterstatter: Jürgen Baumgärtner 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr federführend 
zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 52. Sitzung am 
29. März 2022 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
mit der in I. enthaltenen Änderung Z u s t im m u n g  empfohlen. 

Sebastian Körber 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Klaus Adelt, Natascha Kohnen, Inge Aures, 
Florian von Brunn, Annette Karl, Ruth Müller, Martina Fehlner, Volkmar Halbleib, 
Markus Rinderspacher, Florian Ritter, Arif Taşdelen, Horst Arnold, Harald Güller, 
Alexandra Hiersemann, Stefan Schuster, Doris Rauscher, Margit Wild, Michael 
Busch, Christian Flisek, Diana Stachowitz, Dr. Simone Strohmayr, Ruth 
Waldmann SPD 

Drs. 18/21511, 18/22587 

Damit Kommunen besser gegen leerstehende Schrottimmobilien vorgehen kön-
nen: Neuregelung in der Bayerischen Bauordnung 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, im Zusammenhang mit Schrottimmobilien und 
unter dem Blickwinkel nachhaltiger Nutzung vorhandenen Gebäudebestandes zu prü-
fen, ob insbesondere im Baurecht sinnvoll Möglichkeiten geschaffen werden können, 
die Instandhaltung von Gebäuden anordnen zu können. In diesem Zusammenhang ist 
auch eine Möglichkeit der Anordnung der Beseitigung von verfallenen Gebäuden zu 
prüfen. Über das Ergebnis der Prüfung ist dem Landtag zeitnah zu berichten. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Dr. Wolfgang Heubisch 

VI. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über eine Verordnung, eine Verfassungsstreitigkeit, Europaangelegenheiten und 

Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten 

werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, FREIE WÄH

LER, CSU, FDP, AfD und der Abgeordnete Bayerbach (fraktionslos). Gegenstimmen? 

– Stimmenthaltungen? – Sehe ich keine. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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